
 
 
 
 UNFALLVERSICHERUNG
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 1. Die  Versicherungssumme  bzw. Prämienbemessungsgrundlage erhöht bzw. vermindert sich jährlich bei
    Hauptfälligkeit  der  Prämie um den Prozentsatz, der den Veränderungen der Verbraucherpreise seit
    der letzten Prämienhauptfälligkeit  bzw.  seit  der letzten Wertanpassung entspricht. Im gleichen
    Ausmaß wird die Prämie erhöht bzw. vermindert.
 
 2. Für  die  Berechnung des Prozentsatzes der Veränderung wird der Verbraucherpreisindex (Warenkorb)
    des  Österreichischen Statistischen Zentralamtes herangezogen. Wird der oben genannte Index nicht
    mehr  veröffentlicht,  so ist der an seine Stelle getretene Index heranzuziehen. Die Prozentsätze
    der Veränderungen werden nach folgender Formel ermittelt:
 
     P = 100 x (IA : Io - 1)
     P = Prozentsatz der Veränderung
    Io = Index, Stand der letzten Wertanpassung (Ausgangsindex)
    IA = Index zum Zeitpunkt der neuen Wertanpassung (aktueller Index); es wird der jeweils letztmals
         vor Prämienhauptfälligkeit veröffentlichte Index verwendet; es wird daher jener Index  her-
         angezogen, der jeweils drei Monate vor der Hauptfälligkeit Gültig- keit hatte.
 
 3. Diese  Vereinbarung  (Wertanpassungsklausel) kann für sich allein von jedem Vertragspartner jähr-
    lich  mit  einer  Kündigungsfrist von 3 Monaten auf den Zeitpunkt der Hauptfälligkeit der  Prämie
    schriftlich  gekündigt werden. Durch eine solche Kündigung bleiben alle sonstigen Vertragsbestim-
    mungen unberührt.
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